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Schriftliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Zehntes 
Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung (HSOG) – (Drucksache 17/133) – 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit wird unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 12.06.2008 hinsichtlich des 

Gesetzentwurfes der Fraktion der FDP für ein Zehntes Gesetz zur Änderung des 

Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) – 

(Drucksache 17/133) schriftlich Stellung genommen. Soweit allerdings die 

Ausführungen vom 20.09.2004 zu den Gesetzentwürfen für ein Achtes Gesetz zur 

Änderung des Hessischen Gesetzes über die Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

(Drucksache 16/731 bzw. 2352) durch die Änderungsvorschläge nicht tangiert 

werden, wird auf diese weiterverwiesen. 

 

Allgemein kann konstatiert werden, dass die im Polizei- und Sicherheitsrecht 

zwischenzeitlich, insbesondere im Frühjahr dieses Jahres, ergangene Rspr. des 

BVerfG (Urteil vom 03.03.2004, Az.: 1 BvR 2378/98 bzw. 1 BvR 1084/9 – akustische 
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Wohnraumüberwachung; Urteil vom 27.07.2005; Az. 1 BvR 668/04 – präventive 

Telekommunikationsüberwachung; Beschluss vom 04.04.2006, Az. 1 BvR 518/02, – 

präventive polizeiliche Rasterfahndung; Urteil vom 27.02.2008, Az. 1 BvR 370/07 u. 

1 BvR 595/07 – Online-Durchsuchung; Beschluss vom 11.03.2008, Az. 1 BvR 256/08 

– Vorratsdatenspeicherung; Beschluss vom 11.03.2008, Az. 1 BvR 2074/05 u. 1 BvR 

1254/07 – automatische Kfz-Kennzeichenerfassung) gesetzlich nachvollzogen 

werden sollte. Dies gilt insbesondere für die letztgenannte Entscheidung, mit der die 

hessische Regelung zur automatisierten Erfassung von Kfz-Kennzeichen in § 14 

Abs. 5 HSOG für verfassungswidrig und damit nichtig erklärt wurde. Insgesamt 

gewährleistet eine solche Berücksichtigung der Rspr. die Rechtsbeständigkeit des 

Gesetzes und eine stärkere Rechtssicherheit für dessen Anwender. Allerdings sollten 

die gesetzlichen Möglichkeiten, die die Verfassungsrechtsprechung weiterhin offen- 

hält, auch ausgenutzt werden. Dies ist notwendig, um den immer höheren 

Herausforderungen, welche die Erscheinungsformen der Kriminalität, namentlich des 

globalisierten Terrorismus und der organisierten Kriminalität, im Computer- und 

Kommunikationszeitalter an die Polizeibehörden stellen, wirksam begegnen zu 

können. 

 

Zu den einzelnen vorgesehenen Änderungen wird insofern wie folgt Stellung 

genommen:  

 

 

1. § 14 Abs. 5 HSOG (Automatisierte Erhebung von Kraftfahrzeugkennzeichen) 
 

 

Im Freistaat Bayern wurden in den vergangenen Jahren sehr positive Erfahrungen 

mit der automatischen Kennzeichenlese- und -auswertetechnik gesammelt. Daher ist 

es natürlich zu begrüßen, dass das Mittel der automatisierten Kennzeichenerfassung 

„auch künftig den Polizeibehörden in Hessen zu Zwecken der Gefahrenabwehr zur 

Verfügung stehen soll“ (vgl. die Begründung des Gesetzentwurfes). Allerdings sollten 

die Anforderungen an den Einsatz dieses wichtigen polizeilichen Mittels der 

Gefahrenabwehr nicht so hoch angesetzt werden, dass eine zweckmäßige 

Anwendung de facto nicht mehr möglich ist. Insofern führt eine Orientierung an der 

aktuellen brandenburgischen Rechtslage zwar dazu, dass die Neuregelung in jedem 
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Falle verfassungskonform sein wird – dies wurde vom Bundesverfassungsgericht 

festgestellt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 11.03.2008, Az. 1 BvR 2074/05 – 

automatische Kfz-Kennzeichenerfassung, Absatz-Nr. 183). Für eine effektive 

Gefahrenabwehr müssen aber auch hier – wie in der am 01.08.2008 in Kraft 

getretenen Neuregelung des BayPAG – die darüber hinaus noch belassenen 

verfassungsrechtlichen Spielräume ausgenutzt werden. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat zunächst darauf hingewiesen, dass in einer dem 

Bestimmtheitsgebot genügenden Regelung ausdrücklich festgelegt werden muss, 

welche Daten erhoben werden dürfen (BVerfG, a. a. O., Absatz-Nr. 157 ff.). Insofern 

ist die Bezugnahme nur auf „Kennzeichen von Fahrzeugen“ in § 14 Abs. 5 S. 1 

HSOG nicht nur aus polizeilicher Sicht ungenügend. Schließlich sollte die erhebbare 

Information auch Ort, Datum und Uhrzeit der Erfassung sowie Fahrtrichtung des 

Kraftfahrzeugs umfassen. Dies sollte auch normiert werden, da unter dem Begriff 

„Kennzeichen“ lediglich die Ziffern- und Zeichenfolge des Kennzeichens verstanden 

wird. 

 

Auch muss eine Ermächtigung zur automatisierten Kennzeichenerkennung den 

rechtsstaatlichen Anforderungen der Bestimmtheit und Klarheit genügen. 

Insbesondere bedarf es einer hinreichenden bereichsspezifischen und normenklaren 

Bestimmung des Anlasses und des Verwendungszwecks der automatisierten 

Erhebung (BVerfG, a. a. O., Absatz-Nr. 98 f.). Ausreichender Erhebungsanlass für 

eine automatisierte Kennzeichenerkennung soll nach der Neuregelung in § 14 Abs. 5 

S. 1 HSOG nur mehr in drei Fällen bestehen, nämlich wenn dies entweder zur 

Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben einer Person oder zur 

Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr erforderlich ist und die Voraussetzungen für 

eine Identitätsfeststellung nach § 18 Abs. 2 Nr. 1, 3 oder 5 HSOG vorliegen oder eine 

Person oder ein Fahrzeug nach § 17 HSOG ausgeschrieben wurde und Tatsachen 

die Annahme rechtfertigen, dass die für die Ausschreibung relevante Begehung von 

Straftaten unmittelbar bevorsteht. Somit muss die Gefahr zum einen bereits 

„gegenwärtig“ und gegen bestimmte Schutzgüter gerichtet sein, vgl. § 14 Abs. 5 S. 1 

Nr. 1 bzw. 2 HSOG. Demgegenüber genügt nach bayerischer Rechtslage (vgl. Art. 

33 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 BayPAG) richtigerweise die Abwehr 

einer (konkreten) Gefahr. Zum anderen ist größtes Manko aber das Fehlen einer 
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Erhebungsbefugnis im Hinblick auf die sog. Schleierfahndung, § 18 Abs. 2 Nr. 6 

HSOG. In diesem Bereich ist demgegenüber bei Lageerkenntnissen zur 

grenzüberschreitenden Kriminalität gem. Art. 33 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. Art. 13 Abs. 1 

Nr. 5 BayPAG eine Datenerhebung möglich. 

 

Weiterhin ist etwas verwunderlich, dass Erhebungsdaten nur mit den aus diesen 

Anlässen gespeicherten Daten abgeglichen werden dürfen, vgl. § 14 Abs. 5 S. 2 

HSOG. Dies ist weder erforderlich noch zielführend. Vielmehr wird für den 

abzugleichenden polizeilichen Datenbestand nur vorausgesetzt, dass deren Umfang 

sich nicht laufend oder in unvorhersehbarer Weise verändern darf (vgl. Urteil vom 

11.03.2008, Az. 1 BvR 2074/05 u. 1 BvR 1254/07, Abs.-Nr. 131). Auch aus 

polizeifachlicher Sicht wäre es zweckmäßig, einen über § 14 Abs. 5 S. 2 HSOG 

hinausgehenden Abgleich mit anderen polizeilichen Dateien zuzulassen. 

Dementsprechend sieht die Neuregelung in Art. 33 Abs. 2 Satz 3 und 4 BayPAG 

auch mehrere polizeiliche Fahndungsbestände vor, mit denen ein Abgleich der 

erfassten Kennzeichen erfolgen darf. Ein auch für Hessen interessanter 

Anwendungsfall wäre z. B. der Abgleich mit polizeilichen Dateien über bekannte 

Störer (etwa der Datei „Gewalttäter Sport“) bei Vorfeldkontrollen zu 

Großveranstaltungen (z. B. Fußballspielen). Denn ein Abgleich sollte auch mit 

polizeilichen Dateien erfolgen können, die zur Abwehr von Gefahren im Einzelfall 

oder im Hinblick auf bestimmte Ereignisse allgemein bestehender Gefahren errichtet 

wurden. Der Abgleich ist in diesem Fall daran gebunden, dass dies zur Abwehr einer 

solchen Gefahr erforderlich ist. Schließlich muss diese Gefahr Anlass für den Einsatz 

des automatisierten Kennzeichenerkennungssystems sein (vgl. BVerfG, a. a. O., 

Absatz-Nr. 175). 

 

Die geringe Intensität des vorgesehenen Eingriffs ergibt sich daraus, dass die 

Regelung grundsätzlich vorsieht, dass von Autofahrern gerade keine 

„Bewegungsprofile“ erstellt werden, vgl. § 14 Abs. 5 S. 4 HSOG. Das 

Bundesverfassungsgericht hat zudem festgestellt, dass die automatisierte 

Kennzeichenerkennung in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 

gem. Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG dann nicht eingreift, wenn das 

Kennzeichen nach dem Abgleich und ohne weitere Auswertung sofort wieder 

gelöscht wird (BVerfG, a. a. O., Absatz-Nr. 68 f.). Diesem Erfordernis wird durch § 14 
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Abs. 5 S. 7 HSOG Rechnung getragen. Um den Umfang der Kennzeichenerfassung 

einzugrenzen (vgl. BVerfG, a. a. O., Absatz-Nr. 171 f.) musste richtigerweise auch 

mit § 14 Abs. 5 S. 7 HSOG das Verbot der flächendeckenden automatisierten 

Kraftfahrzeugkennzeichenerkennung eingefügt werden.  

 

 

2. § 15 Abs. 4 HSOG (akustische Wohnraumüberwachung) 
 

 

Entgegen der in der Gesetzesbegründung dargelegten Auffassung ist es nach 

polizeilicher Sicht nicht zu begrüßen, dass über die Rspr. des 

Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 27.02.2008, Az. 1 BvR 370/07 u. 1 BvR 

595/07 – Online-Durchsuchung) hinaus, die den Kernbereichsschutz von der 

Erhebungs- in die Auswertungsphase verlagert hat, in § 15 Abs. 4 S. 2 und 3 HSOG 
vorgesehen wird, dass Daten mit Kernbereichsbezug unverzüglich gelöscht und ihre 

Auswertung ausgeschlossen wird. Auch das Bundesverfassungsgericht stellt in 

obiger Entscheidung fest, dass es bei einem heimlichen Zugriff auf ein 

informationstechnisches System praktisch unvermeidbar sei, Informationen zur 

Kenntnis zu nehmen, bevor ihr Kernbereichsbezug bewertet werden kann (BVerfG, 

a. a. O.,  Absatz-Nr. 277). Hier sollte die Abwehr hochwertiger Gefahren Vorrang vor 

der Gewährleistung eines überhöhten Schutzniveaus haben, derzufolge im Falle 

einer erkennbaren Kernbereichsberührung ein sofortiger Abbruch der 

Überwachungsmaßnahme vorzunehmen ist. Insbesondere unterschlägt die 

Neuregelung, dass das Bundesverfassungsgericht anerkannt hat, dass von dem 

grundsätzlichen Erhebungsverbot kernbereichsrelevanter Daten eine Ausnahme zu 

machen ist, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 

kernbereichsbezogene Kommunikationsinhalte mit Inhalten verknüpft werden, die 

dem Ermittlungsziel unterfallen, um eine Überwachung zu verhindern (BVerfG, a. a. 

O., Absatz-Nr. 281).  
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3. § 15a Abs. 4 HSOG (Telekommunikationsüberwachung) 
 

 

Da § 15a Abs. 4 HSOG inhaltlich den Schutzvorkehrungen zur 

Wohnraumüberwachung entspricht, wird insoweit auf die Ausführungen zu 2. 
verwiesen.  

 

 

4. § 26 Abs. 1 Satz 1 HSOG (Rasterfahndung) 
 

 

Zunächst ist festzuhalten, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss 

zur präventiven Rasterfahndung nach dem Polizeigesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen (Beschluss vom 04.04.2006, Az. 1 BvR 518/02) anerkannt hat, dass die 

präventive Rasterfahndung mit dem Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG vereinbar ist. 

Es hat allerdings bestimmte Anforderungen an die Voraussetzungen und die 

Durchführung der Maßnahme gestellt. Insoweit ist eine Klarstellung, dass eine 

Rasterfahndung nur bei Vorliegen einer konkreten Gefahr für hochrangige 

Rechtsgüter zulässig ist, notwendig.  

 

Die in § 26 Abs. 1 Satz 1 HSOG aufgezählten Rechtsgüter sind aber diesbezüglich 

nicht ausreichend. Insbesondere fehlt der Schutz von Sachen, für die eine gemeine 

Gefahr besteht, d. h. eine Gefahr, die im Einzelfall einer unbestimmten Vielzahl von 

Sachen, die einen erheblichen Wert haben, droht, vgl. z. B. Art. 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 a. E. BayPAG. Insofern ist anzumerken, dass sich das Bundesverfassungsgericht 

in der Entscheidung vom 04.04.2006 ausdrücklich nur mit der Zulässigkeit der 

Rasterfahndung zum Zweck der Abwehr von Gefahren für den Bestand oder die 

Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer 

Person befasst hat, da das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen die 

Rasterfahndung nur zu diesem Zweck vorsieht. Aus den Ausführungen des Gerichts 

ergibt sich aber nicht, dass die genannten Rechtsgüter, zu deren Schutz eine 

Rasterfahndung zulässig sein kann, abschließend aufgezählt wurden. So können 
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ausreichend gewichtige Sachgefahren selbst erhebliche Grundrechtseingriffe 

rechtfertigen (vgl. BVerfG, Urteil vom 03.03.2004, Az.: 1 BvR 2378/98 bzw. 1 BvR 

1084/9 – akustische Wohnraumüberwachung, Rn. 345).  

 

Darüber hinaus ist zur Verhinderung von Schutzlücken eine Rasterfahndung 

zuzulassen, wenn konkrete Vorbereitungshandlungen für sich oder zusammen mit 

weiteren bestimmten Tatsachen die begründete Annahme rechtfertigen, dass eine 

schwerwiegende Straftat begangen werden wird. Insbesondere dann, wenn, wie im 

Waffen- oder im Betäubungsmittelrecht, die geschützten Güter nicht ohne Weiteres 

benannt werden können, muss der Gesetzgeber zum Zweck des präventiven 

Rechtsgüterschutzes auf die Verhinderung von Straftaten abstellen. Um dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu genügen, ist insoweit allerdings erforderlich, 

dass die geschützten Rechtsgüter ein ausreichendes Gewicht aufweisen, vgl. 

insoweit Art. 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2. E. BayPAG. Konkret kann es sich dabei um 

Straftaten wie die Verbreitung von Kinderpornographie, die Vorbereitung eines 

Explosionsverbrechens, ferner um Straftaten, die im Zusammenhang mit den 

Erscheinungsformen des internationalen Terrorismus und der Organisierten 

Kriminalität stehen, so z. B. bei der Bildung krimineller Vereinigungen und dem 

Menschenhandel, handeln. 

 

 

5. 
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass der Entwurf leider – anders als die 

Gesetzeslage des Freistaats Bayern – keine Einführung der Online-Durchsuchung 

vorsieht und eine solche anscheinend auch zukünftig nicht gewollt ist (vgl. MMR 

aktuell, XXVI/2008). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Schmidbauer  
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Stellungnahme zum Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Hessischen Gesetzes 
über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Drucksache 17/133 

A. Grundsätzliches

Der Gesetzentwurf befasst sich mit der näheren Ausgestaltung der automatisierten Kfz-
Kennzeichenerfassung, der Datenerhebung in Wohnungen (Wohnraumüberwachung) und der 
Rasterfahndung. Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz lehnt diese 
Überwachungsmaßnahmen grundsätzlich ab. Kennzeichenerfassung und Rasterfahndung 
richten sich nicht nur gegen Personen, von denen Gefahren ausgehen, sondern überwiegend 
gegen völlig Unbeteiligte. Derartige breit gefächerte Grundrechtseingriffe sollten in einem 
Rechtsstaat keine polizeilichen Standardmaßnahmen sein. Die akustische und visuelle 
Wohnraumüberwachung gehört zu den Maßnahmen, die tief in die Sozial- und Privatsphäre der 
Zielperson und ggf. unbeteiligter Dritter eindringt. Verletzungen des Kernbereichs privater 
Lebensgestaltung sind in der Praxis kaum zu vermeiden. 

Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz fordert den Hessischen Landtag und den 
Innenausschuss deshalb auf, diese Maßnahmen nicht (erneut) gesetzlich zu legitimieren, 
sondern aus dem HSOG zu streichen. 

 

B. Zu den einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs

1. Zu Ziffer 1: Neufassung des § 14 Abs. 5 HSOG (Kfz-Kennzeichenerfassung)

Die ursprüngliche Vorschrift ist durch das Bundesverfassungsgericht am 11.03.2008 für mit 
dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklärt worden. Damit ist allen entsprechenden 
Maßnahmen die rechtliche Grundlage entzogen worden: Eine Kfz-Kennzeichenerfassung durch 
die hessische Polizei ist derzeit mangels Rechtsgrundlage nicht zulässig. 

Mit dem Gesetzentwurf soll die Kennzeichenerfassung wieder eingeführt werden. Vorbild der 
Regelung ist § 36a des Brandenburgischen Polizeigesetzes (BbgPolG). Ob das Land Hessen 
mit der Übernahme dieser Vorschrift verfassungsrechtlich auf der sicheren Seite steht, ist 
fraglich. § 36a BbgPolG ist nämlich nicht – wie in der Gesetzesbegründung behauptet – vom 
Bundesverfassungsgericht als verfassungskonform bewertet worden. Das Verfassungsgericht 
hat festgestellt, dass ein weit gefasster Verwendungszweck nur dann verfassungsrechtlich 
unbedenklich ist, wenn er mit engen Eingriffsvoraussetzungen verbunden ist, wie es die 
derzeitige Brandenburgische Regelung vorsieht. Es hat § 36a BbgPolG jedoch keine 
„Karlsruher Unbedenklichkeitsbescheinigung“ ausgestellt.  
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§ 14 Abs. 5 S. 7 HSOG-E schließt den flächendeckenden stationären Einsatz von Kennzeichen-
Erfassungsgeräten aus. Eine flächendeckende Überwachung mit mobilen Geräten wäre 
demnach erlaubt. Hier stellt sich die Frage, wie der stationäre vom nicht-stationären Einsatz 
abzugrenzen ist. Ein Kennzeichenscanner in einem Polizeiwagen wird grundsätzlich mobil 
eingesetzt, jedoch ist es vorstellbar, dass Polizei-Kfz und Erfassungsgerät längere Zeit an 
einem Ort verbleiben, beispielsweise auf dem Standstreifen einer Autobahn. Nach einem 
gewissen Zeitablauf könnte müsste man wohl von einem stationären Einsatz ausgehen. 

Nicht definiert ist zudem, wann ein Einsatz „flächendeckend“ und damit unzulässig gemäß 
§ 14 Abs. 5 S. 7 HSOG-E wäre. Eine automatische Beobachtung des gesamten hessischen 
Verkehrsraums kann nicht gemeint sein, da eine solche Maßnahme weder technisch noch 
personell auch nur ansatzweise umzusetzen ist. Der Begriff müsste also genauer definiert 
werden. Sinnvoll und praktikabel wäre es, die Zahl der maximal zur gleichen Zeit 
einzusetzenden Erfassungsgeräte im Gesetz festzuschreiben.  

§ 14 Abs. 5 S. 7 HSOG-E unterscheidet nicht zwischen dem öffentlichen Verkehrsraum und 
privaten Grundstücken. Demzufolge wäre eine Kfz-Kennzeichenscanning auch auf 
Privatgrundstücken, z. B. Supermarktparkplätzen, zulässig. Wenn dies so gemeint und gewollt 
ist, sollte es im Gesetzestext klar formuliert werden. Andernfalls müsste § 14 Abs. 5 S. 7 
HSOG-E durch den Einschub „auf öffentlichen Straßen und Plätzen“ präzisiert werden. 

Der neuen Eingriffsnorm zum Kfz-Kennzeichenscanning fehlt darüber hinaus die notwendige 
Zweckbindungsklausel. Sie erlaubt bei Datenübereinstimmung eine polizeiliche Verarbeitung 
der Daten ohne zugleich festzuschreiben, dass die Verarbeitung nur zu dem Zweck erfolgen 
darf, zu dem die Daten erhoben wurden (siehe § 14 Abs. 5 HSOG-E). Der Verzicht auf eine 
Zweckbindung dürfte verfassungswidrig sein. 

Ungeachtet dieser rechtlichen Bedenken sollte das Land Hessen angesichts des geringen 
Nutzens der automatischen Kfz-Kennzeichenerfassung grundsätzlich auf dieses Instrument 
verzichten. Schleswig-Holstein und Bremen sind diesbezüglich mit gutem Beispiel voran 
gegangen. Hessen sollte folgen. 

 

2. Zu Ziffer 2: Neufassung des § 15 Abs. 4 HSOG (Datenerhebung in Wohnungen)

Die Vorschrift erlaubt in ihrer jetzigen Fassung die akustische und visuelle Überwachung von 
Wohnungen, umgangssprachlich als „großer Lausch- und Spähangriff“ bekannt. Eingriffe in den 
Kernbereich privater Lebensgestaltung sind durch diese Art der Datenerhebung vorgezeichnet. 
Deshalb soll § 15 Abs. 4 HSOG-E zusätzlich zum bereits bestehenden Verwertungsverbot die 
Polizeibehörden verpflichten, die Maßnahme abzubrechen, wenn der Kernbereich erkennbar 
berührt wird. Diese Regelung dürfte in der Praxis schwierig umzusetzen sein. Es wird – das 
kann prognostiziert werden – zwangsläufig zu Kernbereichsverletzungen kommen. Deshalb 
lehnt die Deutsche Vereinigung für Datenschutz diese Regelung im HSOG ab. 

Eine grundrechtsschonende Wohnraumüberwachung müsste sich an den entsprechenden 
Regelungen in der Strafprozessordnung (StPO) orientieren. Das bedeutet: 

• Die Maßnahme darf nur durchgeführt werden, wenn auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte, 
insbesondere zu der Art der zu überwachenden Räumlichkeiten und dem Verhältnis der zu 
überwachenden Personen zueinander, anzunehmen ist, dass durch die Überwachung keine 
Daten erhoben werden, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind 
(vgl. § 100c Abs. 4 S. 1 StPO). 

• Eventuelle Kernbereichsverletzungen sind zu dokumentieren. 

• Informationen, die durch Kernbereichsverletzungen gewonnen wurden, sind zu löschen. 
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• Die Löschung ist zu dokumentieren. 

Die Ergänzung des § 15 Abs. 4 HSOG ist damit zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Er 
genügt jedoch nicht, um Kernbereichsverletzungen auszuschließen.  

Will man § 15 HSOG „verfassungsfest“ ausgestalten, müsste darüber hinaus auch der„Einsatz 
technischer Mittel“ (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 HSOG) neu definiert werden. Die derzeitige Definition ist 
derart weit gefasst, dass § 15 HSOG sogar als (verfassungswidrige) Rechtsgrundlage für 
Online-Durchsuchungen greifen würde.  

 

3. Zu Ziffer 3: Ergänzung des § 15a HSOG (Einschränkung der Datenerhebung durch 
Telekommunikationsüberwachung) 

Die vorgesehene Ergänzung des § 15a HSOG wird begrüßt. Hinsichtlich des 
Kernbereichschutzes wird auf die obigen Ausführungen zu Ziffer 2 verwiesen. 

 

4. Zu Ziffer 4: Änderung des § 26 Abs. 1 S. 1 HSOG (Rasterfahndung) 

Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz lehnt die Rasterfahndung grundsätzlich ab. Die 
vorgesehene Neufassung des § 26 Abs. 1 S. 1 HSOG ist nicht geeignet, die mit jeder 
Rasterfahndung einhergehenden Nachteile für unbeteiligte Menschen auf ein akzeptables Maß 
zu reduzieren. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 04.04.2006 (1 BvR 518/02) 
dargelegt, dass von Maßnahmen wie der Rasterfahndung Einschüchterungseffekte ausgehen 
könnten, die zu Beeinträchtigungen bei der Ausübung von Grundrechten führen. Dies müsse 
nicht nur zum Schutze der subjektiven Rechte der betroffenen Einzelnen vermieden werden, 
sondern auch zum Schutz des Gemeinwohls. Dieses werde ebenfalls beeinträchtigt, weil 
Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungs- und 
Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger gegründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens 
sei. Es gefährde die Unbefangenheit des Verhaltens, wenn die Streubreite von 
Ermittlungsmaßnahmen dazu beiträgt, dass ein Gefühl des Überwachtwerdens entsteht. 

Mögliche Einschüchterungseffekte oder das Gefühl des Überwachtwerdens können durch die 
vorgeschlagene Änderung des § 26 Abs. 1 S. 1 HSOG nicht vermieden werden. Die Deutsche 
Vereinigung für Datenschutz hält daher die Streichung des gesamten § 26 HSOG für 
erforderlich. 

Sollten Innenausschuss und Landtag an der Rasterfahndung festhalten, so sollte zumindest die 
Einführung eines Richtervorbehalts erwogen werden. Die Deutsche Vereinigung für 
Datenschutz schlägt für diesen Fall vor, § 26 Abs. 4 HSOG wie folgt neu zu fassen: 

„Die Maßnahme nach Abs. 1 darf nur auf schriftlichen Antrag der Behördenleitung durch 
den Richter angeordnet werden. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die 
Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Von der 
Maßnahme ist die oder der Hessische Datenschutzbeauftragte durch die 
Polizeibehörde unverzüglich zu unterrichten.“ 

Dieser Regelungsvorschlag lehnt sich an § 31 Abs. 4 des Polizeigesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen an. 
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